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KURZE BEGRÜNDUNG

Der vorgeschlagene Beschluss soll der Europäischen Union die Möglichkeit geben, im 
Kontext der am 14./15. Mai 2010 vom EBWE-Gouverneursrat beschlossenen 
Kapitalerhöhung weitere abrufbare Anteile an der EBWE zu zeichnen. Außerdem wird der die 
Europäische Union vertretende EBWE-Gouverneur mit dem Beschluss ermächtigt, die 
erforderliche Zeichnungsurkunde zu hinterlegen.

Die Europäische Union1 wurde nach dem Beschluss des Rates vom 19. November 1990 über 
den Abschluss des Übereinkommens zur Errichtung der Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (90/674/EWG) Mitglied der EBWE. Das Anfangskapital der EBWE wurde 
auf 10 Mrd. ECU festgesetzt, wovon die EU 3 % zeichnete.

1996 beschlossen die EBWE-Gouverneure eine Verdopplung des genehmigten EBWE-
Kapitals, wovon die EU weitere 30 000 Anteile von je 10 000 EUR zeichnete, so dass das von 
der EU gezeichnete Kapital auf insgesamt 600 Mio. EUR anwuchs2. Der EU-Anteil am 
gesamten genehmigten Kapital der EBWE blieb unverändert. Die Zeichnung zusätzlicher 
Anteile durch die EU folgte auf den Beschluss 97/135/EG des Rates vom 17. Februar 1996 
„über die Zeichnung zusätzlicher Anteile an der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung durch die Europäische Gemeinschaft infolge des Beschlusses zur Verdoppelung 
des Stammkapitals der Bank“.

Der Gouverneursrat hat im vergangenen Mai beschlossen, das Kapital der Bank von 20 auf 
30 Milliarden Euro zu erhöhen, um auf die Finanzkrise zu reagieren und die Aktivitäten zur 
Unterstützung der Empfängerländer der Bank auszuweiten. Bei der Kapitalerhöhung wird von 
1 Milliarde Euro neuen eingezahlten Kapitals und 9 Milliarden Euro neuen abrufbaren 
Kapitals ausgegangen. 

Es wird vorgeschlagen, das neue eingezahlte Kapital durch die Umwandlung akkumulierter 
ausschüttungsfähiger Rücklagen in Aktienkapital zu generieren. Mithin wird sich der 
Vorgang nicht sofort unmittelbar auf den EU-Haushalt auswirken. Das Risiko ergibt sich aus 
der potenziellen Notwendigkeit, in dem unwahrscheinlichen Fall einer erheblichen negativen 
Entwicklung beim Anlageportfolio der Bank zusätzliches Kapital abzurufen. 

Nach dem Vorgang wird die EU weiterhin einen Anteil in Höhe von 3,031 % an der EBWE 
halten, wobei der eingezahlte Teil von 157,50 Millionen Euro auf 187,81 Millionen Euro und 
der abrufbare Teil von 442,5 Millionen Euro auf 712,63 Millionen Euro gestiegen sein wird.

Der abrufbare Teil der Kapitalerhöhung wird sich in der mit einem Erinnerungsvermerk 
versehenen Haushaltslinie 01 03 01 02 „Europäische Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung – Abrufbarer Teil des gezeichneten Kapitals“ niederschlagen, die in den 
Haushaltsplan 2011 eingestellt worden ist.

                                               
1 Gemäß Beschluss 90/674/EWG des Rates vom 19. November 1990 wird die EU in der EBWE durch die 
Kommission vertreten.
2 Das von der EU gezeichnete EBWE-Kapital umfasste 157,5 Mio. EUR eingezahltes und 442,5 Mio. EUR 
abrufbares Kapital.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Gemäß der Entschließung Nr. 126 über 
die Erhöhung des genehmigten 
Stammkapitals, die Ausgabe eingezahlter 
Anteile und die Zahlung durch 
Reallokation des Reingewinns wird das 
genehmigte Stammkapital der EBWE um 
100 000 eingezahlte Anteile erhöht, wobei 
jedes Mitglied eine auf die nächste ganze 
Zahl abgerundete Anzahl von Anteilen 
erhält, die anteilsmäßig seiner bisherigen 
Beteiligung entspricht. Der eingezahlte 
Teil der Kapitalerhöhung wird durch 
Kapitalisierung eines Teils der 
ungebundenen Rücklagen der EBWE 
finanziert. Alle Anteilseigner der EBWE 
erhalten automatisch eingezahlte Anteile 
im Verhältnis zu ihrer bisherigen 
Beteiligung, ohne selbst weitere Schritte 
unternehmen zu müssen. Dementsprechend 
erhält die EU 3 031 neue Anteile im 
Nennwert von je 10 000 EUR, womit die 
Zahl der eingezahlten Anteile der EU auf 
63 031 anwächst.

(3) Gemäß der Entschließung Nr. 126 über 
die Erhöhung des genehmigten 
Stammkapitals, die Ausgabe eingezahlter 
Anteile und die Zahlung durch 
Reallokation des Reingewinns wird das 
genehmigte Stammkapital der EBWE um 
100 000 eingezahlte Anteile erhöht, wobei 
jedes Mitglied eine auf die nächste ganze 
Zahl abgerundete Anzahl von Anteilen 
erhält, die anteilsmäßig seiner bisherigen 
Beteiligung entspricht. Der eingezahlte 
Teil der Kapitalerhöhung wird durch 
Kapitalisierung eines Teils der 
ungebundenen Rücklagen der EBWE 
finanziert. Dieser Beschluss hat keine 
direkten Auswirkungen auf den Haushalt 
der Europäischen Union. Alle 
Anteilseigner der EBWE erhalten 
automatisch eingezahlte Anteile im 
Verhältnis zu ihrer bisherigen Beteiligung, 
ohne selbst weitere Schritte unternehmen 
zu müssen. Dementsprechend erhält die 
EU 3 031 neue Anteile im Nennwert von je 
10 000 EUR, womit die Zahl der 
eingezahlten Anteile der EU auf 63 031 
anwächst.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Das mit dem abrufbaren Teil des 
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gezeichneten Kapitals verbundene 
potenzielle Risiko schlägt sich im EU-
Haushaltsplan in der mit einem 
Erinnerungsvermerk versehenen 
Haushaltslinie 01 03 01 02 „Europäische 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
– Abrufbarer Teil des gezeichneten 
Kapitals“ nieder. Der die Europäische 
Union vertretende EBWE-Gouverneur 
erinnert den Gouverneursrat nötigenfalls 
daran, dass die EBWE fortfahren muss, 
bewährte Bankenaufsichtspraktiken 
einzuführen, um auch weiterhin die sehr 
starke Eigenkapitalposition und das AAA-
Investment-Rating der Bank zu bewahren 
und keinen Abruf des von der EU 
gezeichneten Kapitals auszulösen.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss 
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Es ist angebracht, dass die Europäische 
Union diese zusätzlichen Anteile zeichnet, 
um die Ziele der Europäischen Union im 
Bereich der wirtschaftlichen 
Außenbeziehungen zu verwirklichen und 
ihren Stimmrechtsanteil innerhalb der 
EBWE zu erhalten –

(6) Dieser Beschluss gibt der EBWE die 
Möglichkeit, ihre Aktivitäten in ihren 
Empfängerländern auszuweiten und so 
den Volkswirtschaften dieser Länder in 
Phasen eingeschränkter 
Kapitalverfügbarkeit wertvolle 
Unterstützung zu leisten. Es ist 
angebracht, dass die Europäische Union 
diese zusätzlichen Anteile zeichnet, um die 
Ziele der Europäischen Union im Bereich 
der wirtschaftlichen Außenbeziehungen zu 
verwirklichen und ihren Stimmrechtsanteil 
innerhalb der EBWE zu erhalten – Der die 
Europäische Union vertretende EBWE-
Gouverneur sollte jedoch anregen, dass 
der Gouverneursrat die Möglichkeit in 
Betracht zieht, die Eigenkapitalquote im 
Verhältnis zu Krediten und anderen 
Investitionen neu auszutarieren, um die 
Auswirkungen der Kapitalbewertung auf 
die Bilanz der EBWE abzumildern. Der 
die Europäische Union vertretende
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EBWE-Gouverneur sollte auch die 
weitere Entwicklung von 
Finanzinstrumenten unterstützen, die auf 
einer Kofinanzierung des EU-Haushalts 
und des Haushalts der EBWE beruhen 
und die dazu beitragen, die Zielvorgaben 
der EU zu erreichen, unter 
Berücksichtigung dessen, dass eine solche 
Zusammenarbeit mit einer verbesserten 
Kontrolle und Sichtbarkeit der 
öffentlichen Mittel der EU einhergehen 
sollte.
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